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Öffentliche 
Zustellungen 

 
 
Für Viktor Sokolov *28.11.1977,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Lukasz Stencel *14.01.1984,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber- 

nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Sultan Sultana *22.09.2007,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Fabian Robert Syma *05.04.1991,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Hansjürgen Peters,  
wohnhaft Monte Grappa 30, 00137 Brezzo di Be-
dero (Italien) – liegen bei der Stadt Dortmund 

– Stadtkasse und Steueramt –, Löwenstraße 11, 
44122 Dortmund, Zimmer 250, folgende Schrift-
stücke zur Abholung bereit: 
 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen: 031 757 030 D 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen: 031 291 210 D 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen: 034 708 189 D 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen: 031 203 345 D. 
 
Diese Schriftstücke können nach vorheriger 
Terminabsprache in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag von  
8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch und 
Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zurzeit gelten-
den Fassung an dem Tage als zugestellt anzu-
sehen, an dem seit dem Tage der Veröffent-    
lichung in den Dortmunder Bekanntmachun-
gen zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 VwZG). 
Dortmund, den 28.04.2026 
 
Für Wolfgang Heinz Erwin Schröder *04.04.1966,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungsverfügung  
vom 28.04.2026- Aktenzeichen 3717-2738. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
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Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Pawel Karol Szlufik *21.10.1983,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen  –  gerechnet  vom  Tag  der  Bekannt- 

gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Bartosz Kazimierz Szymajda *04.03.1983,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Ilgonis Vasilevskis *22.03.1986,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Dean Gareth Terry *07.12.1984,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 

geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Usama Mahamed Muhumed* 26.09.2002,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungsverfügung vom 
14.04.2026 – Aktenzeichen 3717-O990. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei       
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Herrn Zhi Chen, 
letzte bekannte Anschrift: Gitschiner Straße 43, 
44339 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund, 
– Unterhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 
44135 Dortmund, Raum 3022, folgendes Schrift-
stück bereit: 
 
Aufhebungsbescheid gem. § 48 Sozialgesetz-
buch X (SGB X) vom 28.04.2026 für Ihr Kind: 
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Zhang, Siru – 51-Ev-UV-01-5176. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle von montags bis freitags außer 
mittwochs in der Zeit von 8 bis 10 Uhr in Emp-
fang genommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz        
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 28.04.2026 
 
Für Wojciech Chorzepa,  
zuletzt bekannte Anschrift Altenderner Straße 
19, 44329 Dortmund, liegt bei der Stadt Dort-
mund – Stadtkasse und Steueramt –, Löwen-
straße 11, 44122 Dortmund, Zimmer 246, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 07.04.2026,  
Kassenzeichen 011 538 287 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz        
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 

Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 28.04.2026 
 
Für Abbou, Btissam,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 21.082025  
– Aktenzeichen: 3717-F0738. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 28.04.2026 
 
Für Özkan, Mehmet,  
letzte bekannte Anschrift: Deutsche Straße 98, 
44339 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
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Gebührenbescheid vom 28.04.2026, 
Kassenzeichen 0161515738 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-SO2727. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz         
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Avanzato , Lorenzo Ramirez, 
letzte bekannte Anschrift: Chemnitzer Straße 
148, 44139 Dortmund, liegt bei der Stadt Dort-
mund – Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dort-
mund, Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.04.2026, 
Kassenzeichen 0161515746 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-LZ999. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz        

– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.04.2026 
 
Für Thomas Vogt *13.08.1973,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.04.2026 
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Für Patryk Klaudiusz Wapniarz *20.12.1991,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.04.2026 
 
Für Marcel Weber *11.02.1991,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.04.2026 
 
Für Mariusz Zaleksi*19.12.1974,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung   dieser   Benachrichti- 
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gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.04.2026 
 
Für Sascha Sebastian Zinner *10.04.1987,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.04.2026 
 
Für Jeremy Zrieschling 14.02.2002,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Männerüber-
nachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.04.2026 
 
Für Matic, Branko,  
letzte bekannte Anschrift:  Rheinische Straße 
100, 44137 Dortmund, liegt bei der Stadt Dort-
mund – Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dort-
mund, Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.04.2026, 
Kassenzeichen 0161516203 + 0161516220 für das 
Fahrzeug mit dem Kennzeichen DO-A1527. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
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Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 29.04.2026 
 
Für die Belford Industrial GmbH,  
zuletzt bekannte Anschrift Oranienstraße 23, 
10999 Berlin, liegt bei der Stadt Dortmund             
– Stadtkasse und Steueramt –, Löwenstraße 11, 
44122 Dortmund, Zimmer 246, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 17.12.2025,  
Kassenzeichen 011 500 123D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz         
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 29.04.2026 
 
Für Slawomir Talkowski, 
zuletzt wohnhaft unter Frankfurter Straße 23, 
63329 Egelsbach liegt bei der Stadt Dortmund 
– Stadtkasse und Steueramt –, Löwenstraße 11, 

44122 Dortmund, Zimmer 251, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen 034 351 833 D. 
 
Dieses Schriftstück kann nach vorheriger Ter-
minabsprache Tel.: 0231 50–27697 in der vorge-
nannten Dienststelle in der Zeit von Montag bis 
Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, 
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 
und Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zurzeit gelten-
den Fassung an dem Tage als zugestellt anzu-
sehen, an dem seit dem Tage der Veröffentli-
chung in den Dortmunder Bekanntmachungen 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 VwZG). 
Dortmund, den 29.04.2026 
 
Für Paul Peter Lachacz,  
unbekannt verzogen, letzte bekannte Wohnan-
schrift: Hessenfeld 23, 41844 Wegberg, liegt bei 
der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steuer-
amt, Löwenstraße 11–13, 44137 Dortmund, Zim-
mer 244, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid/Zinsbescheid für die 
Jahre 2021 und 2022 vom 21.03.2025., Kassen-
zeichen 013.125.036 D; 023.125.039 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
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und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz         
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 29.04.2026 
 
Für Mihai Raileanu *02.11.1976,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 27.02.2026, 
zum Aktenzeichen 3717-O1231. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-

gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 04.05.2026 
 
Für den/die Halter*in des Fahrzeuges (PL) 
GST46656 – Halter unbekannt,  
Aufenthalt unbekannt, liegt beim Ordnungs-
amt der Stadt Dortmund, Verkehrsüber-         
wachung, Hiltropwall 4, Sektion 1 Raum 13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zum Abholen 
bereit:  
 
Bescheid vom 04.05.2026,  
Aktenzeichen 32/3-1 SI 0968-2026.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag 7:30 bis 15 
Uhr, Dienstag und Freitag 7:30 bis 12 Uhr, Don-
nerstag 7:30 bis 17 Uhr, in Empfang genommen 
werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 04.05.2026 
 
Für Mostapha Sottouti,  
zuletzt wohnhaft Mergelteichstraße 67, 44225 
Dortmund liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Hospitalstraße 2–4, 44149 Dortmund, 
Zimmer AS 0.03, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
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Schreiben vom 30.04.2026, 
Aktenzeichen 3000-0-3331-0532. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Herrn Faouzi Farhat, 
letzte bekannte Anschrift: Braunschweiger 
Straße 9, 44145 Dortmund liegt bei der Stadt 
Dortmund – Unterhaltsvorschusskasse –, Voß-
kuhle 37, 44141 Dortmund, Raum 059, folgendes 
Schriftstück bereit: 
 
Bescheid über die in Zahlungsaufforderung, 
Mahnung und Inverzugsetzung für das Kind 
Adnan Faouzi Hesse, geb. am 03.05.2024. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle montags bis freitags von 8:30–11:30 
Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de- 

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Akintola, Oluwatobi Abdulhebber 
*06.07.1976  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.04.2026  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1303. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Tiberiu-Costin Bacsadi *10.11.1980,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.04.2026  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1307. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
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Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Olkesandr Biliaiev *14.05.2005,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.04.2026  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1177. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-

gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Calvin Frigge Beck,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.04.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1309. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 30.04.2026 
 
FürAli Al Tayya,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.04.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1304. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
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Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Amjad Bawi,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.04.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1308. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-

gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 30.04.2026 
 
Für Mostapha Sottouti *22.01.1974,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungsverfügung vom 
04.05.2026 – Aktenzeichen 37202-0055. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmtund, 04.05.2026 
 
Für Selinay Gökcek,  
unbekannt verzogen, letzte bekannte Wohnan-
schrift: Lindenallee 46 a, 42899 Remscheid, liegt 
bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steu-
eramt, Löwenstraße 11–13, 44137 Dortmund, Zim-
mer 244, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid und Zinsbescheid für 
das  Jahr  2023  /  Gewerbesteuervorauszah-
lungsbescheid 2024 ff. vom 30.01.2026, 
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Kassenzeichen 011.481.803 D; 021.481.806 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 30.04.2026 
 
Für Frau Dusana Cipkova, 
letzte bekannte Anschrift: Schubertstraße 6 
44145 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund, 
– Unterhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 
44135 Dortmund, Raum 3022, folgendes Schrift-
stück bereit: 
  
Ablehnungsbescheid vom 17.04.2026 für Ihr 
Kind: Hassan Leo Cipka – 51-INW-UV-01-5827. 
  
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit 
von 8 bis 10 Uhr in Empfang genommen wer-
den. 
  
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz        
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 

Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
  
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, den 04.05.2026 
 
Für Patricia Joana Da Silva, 
zuletzt wohnhaft unter Mallinckrodtstraße 9, 
44145 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund   
– Stadtkasse und Steueramt –, Löwenstraße 11, 
44122 Dortmund, Zimmer 251, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen 033 459 053 D. 
 
Dieses Schriftstück kann nach vorheriger Ter-
minabsprache Tel.: 0231 50–27697 in der vorge-
nannten Dienststelle in der Zeit von Montag bis 
Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, 
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 
und Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zurzeit gelten-
den Fassung, an dem Tage als zugestellt anzu-
sehen, an dem seit dem Tage der Veröffentli-
chung in den Dortmunder Bekanntmachungen 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 VwZG). 
Dortmund, den 04.05.2026 
 
Für Herrn Wesser, Marcel,  
wohnhaft: unbekannt, liegt bei der Fahrerlaub-
nisbehörde bei den Bürgerdiensten der Stadt 
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Dortmund, Südwall 2–4, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 05.05.2025, 
Aktenzeichen 33/5-1-FS-420/26. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 7–12 Uhr, 13–15:30 Uhr, Donnerstag von 7–12 
Uhr, 13–17:30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8–12 
Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 05.05.2026 
 
Für Wessing, Thomas, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 05.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1334. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 05.05.2026 
 
Für Zarzycki, Tomasz Pawel, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 05.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1329. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 05.05.2026 
 
Für Mohamed Amine Meziani *30.03.1999,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
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Gebührenbescheid vom 16.04.2026 
– Aktenzeichen 3717-O1237. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 05.05.2026 
 
Für Dzianis Bahdanau,  
wohnhaft: PL-42-215 Czestochowa, ul. Polnocna 
10, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 207, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 25.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AM 717 080 692.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Bairam Kurbanov,  
wohnhaft: PL-62-020 Swarzedz, Os. Edwarda 
Raczynskiego 34 2, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CA 717 860 950.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Joaquin Romero Aguilar,  
wohnhaft: E-30500 Molina de Segura, Carre-
tera Torrealta 1, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
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Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 25.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BA 717 083 551.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026 
 
Für Koda Brown,  
wohnhaft: UK-HA1 4GG London, Flat 39, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 01.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 779 537 696.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 

dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Rodoslaw Wójs,  
wohnhaft: B-8870 Izegem, Nieuwstraat 250001, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 12.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BF 779 505 301.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
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Für Gocha Mikeladze,  
wohnhaft: PL-05-400 Otwock, Ul. Karczewska 57 
42, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 16.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 787 482 196.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026 
 
Für Ramazoni Bahram Odinazoda,  
wohnhaft: PL-30-814 Krakow, Prosta Povand 16, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 217, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 24.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CD 717 130 568.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Vango Manzambi Mfuidiman,  
wohnhaft: NL-8332 KW Steeninijk, Moeraslan-
den 7, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 219, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 22.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CB 779 432 746.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung   dieser   Benachrichti- 
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gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Ayaz Madatov,  
wohnhaft: PL-55-011 Siechnice, Ul. Piastów Slas-
kich 19, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 219, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 16.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CB 779 518 403.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026 
 
Für Jan David Hanrath,  
wohnhaft: NL-3039 LL Rotterdam, Statensingel 
179 A 2, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 09.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AJ 717 105 660.  
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Rosen Petrov Todorov,  
wohnhaft: BG-4002 Plovdiv, Vl. Vazhod 35, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 204, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 18.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BE 717 078 140.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
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vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026  
 
Für Hayrullah Yavuz,  
zuletzt wohnhaft: 44379 Dortmund, Frohlinder 
Straße 44, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 205, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 05.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BG 717 068 404.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 04.05.2026 
 
Für Dennis Polzin,  
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Stollen-
straße 36, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 207, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Bescheid vom 11.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CZ 717 123 871.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 05.05.2026  
 
Für Iancu Stoica,  
wohnhaft: RO-000000 Miercurea Nirajului Mu-
res, Str. Trandafirilor 94, liegt beim Rechtsamt 
der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 202, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 23.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BD 787 499 773.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  



 

Nr. 18a – 82. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 8. Mai 2026 
 

23 

 

 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 05.05.2026 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 


	Bescheid über die in Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung für das Kind Adnan Faouzi Hesse, geb. am 03.05.2024.

